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RS OGH 1990/11/6 4Ob145/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.11.1990

Norm

UrhG §76a

Rechtssatz

Durch § 76 a UrhG ist jede Rundfunksendung im Sinne des § 17 UrhG erfaßt; über die Mindestrechte des Rom-

Abkommens hinausgehend wurde den Rundfunkunternehmen das ausschließliche Recht der Vervielfältigung von

Bildträgern und Schallträgern ohne jede Einschränkung und darüber hinaus auch das ausschließliche Recht der

Verbreitung solcher Bildträger oder Schallträger eingeräumt.
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